
Bestimmungen zum Angeln in den Vereinsgewässern 
des ASV Fintel e.V. von 1991 

Mindestmaße und Schonzeiten 2011 
 
 
Fischart      Abbildung Mindestmaß        Schonzeit 
 
 
Aal 45 cm                    keine 
Anguilla anguilla 
 
 
 
 
Äsche 30 cm 01. März  - 15. Mai  
Thymallus thymallus 
 
 
 
Bachforelle 30 cm 15. Oktober - 15. Februar 
Salmo trutta forma fario 
 
 
 
 
Hecht 50 cm 01. Januar  - 30. April 
Esox lucius 
 
 
 
 
Karpfen 40 cm 01. Mai  - 30. Juni 
Cyprinus carpio 
 
 
 
 
Lachs 50 cm 15. Oktober - 15. März 
Salmo salar                    (Fänge sind unverzüglich dem Vorstand zu melden!) 
 
 
 
 
 
 
Meerforelle 40 cm 15. Oktober - 15. Februar 
Salmo trutta trutta 
 
 
 
 
 
Regenbogenforelle ohne keine 
Oncorhynchus mykiss 
 
 
 
 
Quappe 35 cm keine 
Lota lota 
 
 
 
 
 
Schleie 25 cm 01. Mai  - 30. Juni 
Tinca tinca 
 
 
 
 
Wels 60 cm  
Silurus glanis 
  - siehe auch Rückseite -       
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Zander 40 cm 15. März   - 30. April 
Stizostedion lucioperca 
 
 
 
 
Barsch   ohne keine 
 
 
 
 
 
 
Weißfisch   ohne keine 

 
 
 
 

Gewässer, Gewässerteile und -strecken 
Fleetsee 

Himbergsee 
Teiche Nuddelhof 

(Die Ausübung der Fischerei in den Teichen 1 + 2 ist behördlich verboten) 
Fintau (Grenze Eggersmühlen bis Grenze Vahlde) 

Die Ausübung der Fischerei ist verboten ab Grenze Eggersmühlen bis Wischenbrücke 
 im Zeitraum vom 1. März – 15. August  

Ruschwede: (Grenze Haswede bis Grenze Vahlde) 
Die Ausübung der Fischerei ist verboten im Vogelschutzgebiet Teufelsberg  

im Zeitraum vom 1. April – 30. Juni 
Einschränkungen / Besondere Bestimmungen 

Eine Berechtigung zum Angeln in den Vereinsgewässern haben nur Vereinsmitglieder, die einen 
gültigen  

Fischereischein nachweisen können und in Besitz des gültigen Erlaubnisscheines sind. 
Der Fischereischein sowie der Erlaubnisschein sind stets mitzuführen. 

Alle Fänge sind unter Angabe von Fangdatum, Fischart, Länge und Gewicht in der Fangmeldung 
aufzulisten. 

Pro Kalendermonat dürfen 3 Bachforellen (nur mit Schonhaken), 3 Meerforellen, 2 Hechte, 2 
Zander, 2 Karpfen und 2 Welse gefangen werden. Regenbogenforellen unterliegen keiner 

Fangbeschränkung! 
 

Zum Angeln dürfen 2 Ruten benutzt werden. 
Pro Rute darf  nur mit einem Haken gefischt werden, wobei Zwilling, Drilling oder System als ein 

Haken gilt. 
 

Das Befahren der Privatwege und Wiesen mit Fahrzeugen aller Art, das Aussetzen von 
Aalschnüren, Fischkörben und Reusen, das Angeln mit lebenden Köderfisch, unerlaubte 

Lagerfeuer, Verunreinigungen und Aufgrabungen der Wiesen ist verboten. 
 

Ein Verstoß kann mit Strafen oder Vereinsausschluß geahndet werden. 
Achtet auf  die Natur, d.h. entsorgt beim Angeln  gefundenen Müll oder meldet größere 

Müllvorkommnisse dem Vorstand oder der Gemeinde und sorgt auf  jeden Fall dafür, 
dass von uns Anglern die Gewässer nicht noch zusätzlich zugemüllt werden, z.B. durch 

liegengelassene Wurmdosen o.ä.  
 

ASV Fintel e.V. von 1991 
Frank Brockmann 

1. Vorsitzender 


